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NR. 19 MITTWOCH, 6. 5. 2020Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts 

(Rechtsstellungs- und Entschädigungssatzung)
Vom 4. Mai 2020

Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund der Art. 20 a,  23, 32, 33, 34, 35, 40, 
41, 56, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1 Zusammensetzung des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus dem Oberbürgermeister, 50 ehrenamtlichen Mit-
gliedern und berufsmäßigen Mitgliedern.

§ 2 Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufga-
ben Ausschüsse.

(2) Näheres hierzu regelt die Geschäftsordnung für den Stadtrat (Ge-
schO).

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich 
auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Stadtrats und seiner Ausschüsse. 

(2) Von Fraktionen können Fraktionsvorsitzende und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende bestellt werden nach folgender Maßgabe:

 Bei Fraktionen ab vier Mitgliedern höchstens ein Stellvertreter.
 Anstelle eines Stellvertreters kann ein weiterer gleichberechtigter 

Fraktionsvorsitzender bestellt werden.
(3) Von jeder Fraktion, die mindestens zwei Ausschussmitglieder stellt, 

kann zudem aus den benannten Mitgliedern für den Sachbereich ei-
nes freiwillig gebildeten Ausschusses ein Sprecher bestellt werden.

§ 4 Oberbürgermeister

Der Oberbürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5 Weitere Bürgermeister

(1) Der zweite Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.
(2) Der dritte Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 6 Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Der Oberbürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den zwei-
ten, sofern auch dieser verhindert ist, durch den dritten Bürgermeister 
vertreten. Die weiteren Stellvertreter bestimmt der Stadtrat aus der Mitte 
der Stadtratsmitglieder, die Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sind (Art. 39 Abs. 1 GO). Art. 33 Abs. 2 GO bleibt unberührt.

§ 7 Berufsmäßige Stadtratsmitglieder

Der Stadtrat wählt zur Leitung bestimmter Aufgabengebiete berufsmä-
ßige Stadtratsmitglieder auf die Dauer von höchstens sechs Jahren. Zahl 
und Geschäftsbereiche werden durch Stadtratsbeschluss festgelegt.

§ 8 Dienstbezüge für kommunale Wahlbeamte

Dienstbezüge und Dienstaufwandsentschädigungen des Oberbürgermeis-
ters, der berufsmäßigen Bürgermeister sowie der berufsmäßigen Stadt-
ratsmitglieder werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für 
kommunale Wahlbeamte durch Beschluss des Stadtrates festgelegt (Art. 
45, 46 KWBG).

§ 9 Monatliche Aufwandsentschädigungen

(1) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 
eine monatliche Grundentschädigung in Höhe von 1.073,00 EUR. Frak-
tionsvorsitzende erhalten eine zusätzliche monatliche Aufwandsent-
schädigung in voller Höhe der Grundentschädigung. Ihnen wird fer-
ner ab dem sechsten Fraktionsmitglied eine monatliche Pauschale 
in Höhe von 49,00 EUR je Mitglied gewährt. Stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende erhalten eine zusätzliche monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe der halben Grundentschädigung. Im Fall des § 3 
Abs. 2 Satz 2 erhalten zwei gleichberechtigte Fraktionsvorsitzende die 
Summe der zusätzlichen monatlichen Aufwandsentschädigung eines 
Fraktionsvorsitzenden und eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-
den jeweils zur Hälfte. Ausschusssprecher haben einen Anspruch auf 
eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe der hal-
ben Grundentschädigung. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungs-
ausschusses erhält eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 25 % der Grundentschädigung.

(2) Ortssprecher erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe der halben Grundentschädigung.

(3) Die Aufwandsentschädigungen werden monatlich im Nachhinein aus-
bezahlt. Für Teile eines Monats wird die monatliche Entschädigung 
anteilig gewährt. Auf die Entschädigung kann nicht verzichtet wer-
den. Der Anspruch ist nicht übertragbar.

§ 10 Sitzungsgeld

(1) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für die notwen-
dige Teilnahme an den Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und 
der nach der GeschO gebildeten Kommissionen und Beiräte ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 57,00 EUR. Die gleiche Regelung gilt für die 
Teilnahme an den Vollsitzungen einer Stadtratsfraktion bzw. Aus-
schussgemeinschaft sowie für die Teilnahme an bis zu zwei Klausur-
tagungen einer Stadtratsfraktion bzw. Ausschussgemeinschaft im Jahr 
im Freistaat Bayern. Sitzungsgeld wird ferner gewährt für die notwen-
dige Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung des Bayeri-
schen Städtetages und der Hauptversammlung des Deutschen Städ-
tetages. Für die notwendige Teilnahme an Wettbewerben, die von der 
Stadt Ingolstadt ausgelobt werden, erhalten die Stadtratsmitglieder 
ein Sitzungsgeld von 29,00 EUR je angefangene Stunde Sitzungsdauer.

(2) Die Ortssprecher erhalten für die notwendige Teilnahme an den Sit-
zungen des Stadtrates ein Sitzungsgeld in Höhe von 57,00 EUR.

(3) Weitere ehrenamtliche Mitglieder in Ausschüssen, Kommissionen und 
Beiräten erhalten für die notwendige Teilnahme an den Sitzungen ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 57,00 EUR.

(4) Personen, die an Sitzungen nur zu Informationszwecken teilnehmen, 
etwa auch auf Wunsch des Vorsitzenden, können kein Sitzungsgeld 
erhalten. Das Sitzungsgeld wird für einen Tag nur einmal gewährt, es 
sei denn, zwei oder mehrere Sitzungen an einem Tag finden in einem 
zeitlichen Abstand von jeweils mindestens zwei Stunden zwischen 
Sitzungsende der einen und Sitzungsanfang der anderen Sitzung 
statt. Das Sitzungsgeld wird zwei Monate im Nachhinein ausbezahlt. 
Auf das Sitzungsgeld kann nicht verzichtet werden. Der Anspruch ist 
nicht übertragbar.

§ 11 Ersatzleistungen

(1) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für die zur Wahrneh-
mung des Ehrenamtes notwendige Teilnahme an den Sitzungen des 
Stadtrates und der nach der GeschO und auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften gebildeten Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie 
für die Teilnahme an Wettbewerben, die von der Stadt Ingolstadt aus-
gelobt werden, und für notwendige Besprechungen, zu denen vom 
Oberbürgermeister schriftlich eingeladen wird, aber nicht für die Voll-
sitzungen einer Stadtratsfraktion bzw. Ausschussgemeinschaft, fol-
gende Ersatzleistungen:

 a)  Arbeitnehmern wird der nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. 
Zahlt der Arbeitgeber für die Zeit des Arbeitsausfalls das Arbeits-
entgelt fort, ohne hierzu verpflichtet zu sein, werden ihm auf An-
trag die verauslagten Aufwendungen einschließlich der Beiträge 
zur Sozialversicherung ersetzt. Insoweit besteht für den Anspruchs-
berechtigten kein Anspruch auf Entschädigung.

 b)  Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 
29,00 EUR je angefangene Stunde Sitzungsdauer vor 19:00 Uhr. Die 
Eigenschaft als Selbständiger ist nachzuweisen. Für die An- und Ab-
fahrt innerhalb von Ingolstadt wird jeweils eine halbe Stunde We-
gezeit anerkannt. Für Fahrten außerhalb des Stadtgebietes erfolgt 
eine darüber hinaus gehende Anerkennung von Wegezeiten nur 
gegen Nachweis. 

 c)  Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung 
von 29,00 EUR je angefangene Stunde Sitzungsdauer vor 19:00 Uhr. 
Ein Tätigwerden im häuslichen Bereich ist nur anzunehmen, wenn 
dabei weitere Personen versorgt werden. Für die An- und Abfahrt 
innerhalb von Ingolstadt wird jeweils eine halbe Stunde Wegezeit 
anerkannt. Für Fahrten außerhalb des Stadtgebietes erfolgt eine 
darüber hinaus gehende Anerkennung von Wegezeiten nur gegen 
Nachweis.

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätig-
keiten Reisekosten und Tagegelder nach den Sätzen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung.

(3) Absatz 1 gilt für weitere ehrenamtliche Mitglieder in Ausschüssen, 
Kommissionen und Beiräten entsprechend.

§ 12 Anpassung und Einzelfallregelungen für Entschädigungen

(1) Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungsordnung 
A gelten mit dem Vomhundertsatz ab dem ihrer Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt der Bayerischen Staatsregierung folgen-
den Monat für die in §§ 9, 10 und 11 Abs. 1 lit. b) und lit. c), Abs. 
3 festgesetzten Zahlungen. Sockelbeträge, Mindestbeträge und ver-
gleichbare nichtlineare Steigerungen werden zur Hälfte angerechnet. 
Bei der Berechnung werden Centbeträge auf volle Eurobeträge auf-
gerundet. Die erste anstehende Erhöhung der Wahlperiode 2020 bis 
2026 wird einmalig ausgesetzt.

(2) Sind im Einzelfall spezielle Entschädigungsregelungen zu einem Gre-
mium festgelegt, so gelten diese vorrangig.

§ 13 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtli-

chen Gemeindeverfassungsrechts vom 07. Mai 2014 (AM Nr. 21 vom 
21.05.2014), geändert mit Satzung vom 12. August 2016 (AM Nr. 35 
vom 31.08.2016) außer Kraft.

Ingolstadt, den 4. Mai 2020
Stadt Ingolstadt
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben:
Neubau GS Lessingstraße:
–  Putz- und Spachtelarbeiten, Nr. 665-0226-2020-B-IN 

Einreichungstermin: 29.05.2020 um 11:15 Uhr
–  Dachabdichtung Balkone, Nr. 665-0227-2020-B-IN 

Einreichungstermin: 29.05.2020 um 11:45 Uhr
Ausführungsort: Ingolstadt. Abwicklung der Ausschreibung über das Bau-
referat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-
2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über 
die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30, 85057 
Ingolstadt, Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de, schreiben folgende 
Leistung nach VgV aus:
TV-Inspektion Unterbrunnenreuth 2020, Nr. WPB-TV-UBR-2020
Einreichungstermin: 03.06.2020 um 10:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt folgende 
Leistung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben:
Neubau Digitales Gründerzentrum (DGZ), Abdichtungsarbeiten – Spengler, 
Nr. KOB-0230-2020-B-IN
Einreichungstermin: 03.06.2020 um 10:45 Uhr
Ausführungsort: Ingolstadt. Abwicklung der Ausschreibung über das Bau-
referat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-
2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über 
die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de
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Beim Sprechen, Husten oder Niesen werden kleine Tröpfchen ausgestoßen. Ein Mund-Nasen-Schutz kann diese Tröpf-
chen auffangen und das Risiko verringern, eine andere Person mit dem Corona-Virus anzustecken (Fremdschutz). 
Denn auch wer selbst keine Symptome hat, kann möglicherweise infiziert sein und den Erreger weitergeben. Wenn das 
Gegenüber auch einen Schutz über Mund und Nase hat, schützt man sich gegenseitig. Viele Experten (u.a. das Robert-
Koch-Institut) halten deshalb das Tragen eines Mundschutzes für sinnvoll. 
Seit dem 27. April besteht in Bayern die Pflicht, in Ladengeschäften sowie bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des 
öffentlichen Personennahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. Diese Pflicht gilt für alle Personen ab dem siebten Lebensjahr.

Idealerweise erfolgt dies durch die Verwendung einer Alltags-Maske, alternativ können auch Tücher oder Schals aus dichtem 
Gewebe verwendet werden, die Mund und Nase vollständig bedecken. Dafür sind keine medizinischen Masken notwendig 
– diese sollten Personen im Gesundheitsbereich und Rettungswesen vorbehalten bleiben.  
Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz kann selbst hergestellt werden. Informationen und Anleitungen finden sich im Inter-
net – auch auf der Homepage der Stadt Ingolstadt unter www.ingolstadt.de/mundschutz. 

Auch in Supermärkten, Drogerien und Apotheken können Mundschutz und Atemmasken erworben werden, weitere lokale 
Bezugsquellen sind unter www.allesregional.de oder beim Ärztenetzwerk www.goin.info veröffentlicht. Natürlich muss der 
Mundschutz regelmäßig gewechselt und gereinigt werden.
Wichtig: Das Tragen eines Mundschutzes ist nur eine Ergänzung der bestehenden Verhaltensregeln und ersetzt diese 
nicht: Regelmäßige Handhygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln sowie das Abstandhalten zu anderen (mindestens 
1,5 Meter) sind weiterhin zwingend notwendig.

Maskenpflicht in Geschäften und ÖPNV

www.ingolstadt.de/mundschutz
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